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RATSERKANNTNIS VON BUERGERMEISTER UND RAT VON ZUERICH IN EINEM

STREITE ZWISCHEN DEM KLOSTER MUENSTERLINGEN UND EINI¬
GEN MUELLERN EINERSEITS UND HANS KONRAD HAFEN, MUELLER
VON BOTTIGHOFEN, ANDERSEITS

AH 53/62

"Wir Bürgermeister unnd Rath der Statt Zürich thundt khundt . . . demnach in

heutiger unserer Rathsversammlung abermahls . . . Erschinen 3 der Erwürdige

Geistliche Herr Johann Franciscus Stoltz [S t o l z ] S. ae  S. ae  Theologiae

Candidatus 3 Pfahrer [von Münsterlingen ] unnd Beichtiger [des Klosters ] unnd

. . . Andreas Spaubrugger  Oberambtmann des Gottshauses Münsterlin-

gen 3 in nammen wohlbesagten Gottshauses 3 sambt den Vier Müllern von Bottik-

hoffen [Bottighofen] 3 schönen baumgarthen [Schönenbaumgarten ] unnd Züben

[Zuben ] 3 Eins [ teils ] danne unser . . . angehöriger Quartierhaubtmann Hans Con¬

rad Hafen zuo besagtem Botickhofen 3 in Beystand Amann Hans Heinrich A l b-

rechts  von Egelshofen 3 andertheils ; betreffende den gebrauch der von

gedachtem Hafen zue Bösslingen [= Böslinger Mühle in Bottighofen ] ze bawen

fürgenommner Mahlmülli . Jtem das zu seinem an dem see [Konstanzer Trichter]

zu Botickhofen Newerbawten Gerwihaus praetendierende Tavernen Recht 3 zu derer

beider auswürckhung Er in etwelche Lobl . des Thurgöws Reg . Ohrte gekert 3 unnd

von unseren G. L. A. E. Herren Landtamman unnd Rath zu Ury 3 Schweitz unnd Under-

walden hierumb bereits den Consens [d . h . die Ortsstimmen ] ausgebracht . Worab
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aber der klagende Theil sich beschwert unnd bey denen in Annis 1696 und 1697

auf der Badischen Jahrrechnung erlangten Appellations Recessen buechstäbli-

chen innhalts geschirmt zu werden angehalten.

Haien wür etwelchen unsern geliebten Miträthen befehl gegeben 3 beid Theil in
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Jhrer Angelegenheit des mehreren zu vernemmen , unnd der saahen bewandtnus

uns zu hinderbringen Gestalten ein solches gebührmessig beschehen , woraufen

wür nach anhörung deroselben erstatteter Relation mit Recht erkhent.

Seiten weilen ohne merckhlichen nachtheil unnd schaden besagten Gottshauses

unnd Erwehnter Vier Mülleren , alls denen so wohl des Wassers alls der Kundt-

somme halber abbruch beschehen wurde , dem Quarti erhaubtmann Hafen Ein Mahl-

mülli auf Keinerlei weise , auch nicht zu eiyyem eiyiigen Mahl miyid RellJiauffen

erlaubt unnd gestattet werden kan . Alls solle in conformitet obangeregter

A° 1696 urind 1697 zu Badeyi Ergangyier Urthleyi , weder Er , yioch seine Erbeyi wiyid

Nachkommen zu keinen Zeitteyi auf eiyiicherlei weg yioch maas yiimmermehr befuegt

seyn , eine Mahlmülli daselbst aufzurichten , Gleich wohl aber Jhme die Erlaub¬

nus unnd gnad gedeyen , das bereits aufzubawen angefangene Haus zu seiner

Vollkommenheit zu briyigeyi , unnd darbey ein Papier Mülli in der Meinung zu er¬

bauen , das Er das daselbstige Wasser wie zu einer Papier Mülli erforderlich,

doch allso unnd der gestalten brauchen möge, das solches in seinem alten

rechten , natürlichen unnd gegenwertigen runtz verbleibe , oberhalb nechts an

der Mülli , wo schon bereits angefangen acht schu , unnd nicht höcher , Ein unnd

für alle mahl schwellen thue ; Unnd es allso folglicher ohne schaden mehr ge¬

dachten Gottshauses unnd übriger dorthiger Mülleren beschehe.

Das Newe Gerwihaus am see demnach belangende , solle . . . Hafen ietz unnd zu

allen Rünfftigeyy Zeiteyy gar keiyi Bewilligwig noch Gewalt habeyi, eiyie Taverneyi

oder Wirtsgerechtigkeit hierbey aufzurichten , sondern es disfahls lediglich

bey vorangezognen Badischeyi Urthlen sein gäyytzliches Verbleibeyi haben , allso

das Er in demselbeyi anders yyichts alls seineyy Eigyieyi wachsendeyy Wein aus-

schenckhen mögen solle . Unnd weilen auf eröffnung dises unsere Rechtspruchs

beid partheien denselben zu besonderm Wolgefallen mit Lieb auf unnd angenom¬

men, solchem auch in allweg getrüwlich nachzuleben gelobt unnd versprochen,

unnd hiermit . . . Hafen sich seiner obangedeüter dreger Ohrtsstimmen freges

willens ertzigen , gäntzlich begeben unnd darvon abgestanden , allso das selbi¬

ge Jhme weder ietz noch für das Künfftige zu keinem behelff dienen sollen

noch mögen, alls sollen die in während diser streittigkeit erlofene uncösten

umbs besten willen in dem Verstand gegeneinander aufgehebt sein , das wann

wider alles bessere versehen der Hafen disen unnsern Rechtsspruch in Aufba-

wung einer Mahlmülli oder aufrichtung der ietzt widermähls äbgesprochnen

Wirdtschafft übersehen unnd dähero Newen streitt erregen wurde , Er anietzo

schoyi zu erstattuyig aller von solcher übertrettwig herfliessendeyi wicösten

eingekenth sein solle ".



Versehen mit dem Siegel von Zürich.

1 ) Die Regesten AH 42/3 und 45/12 sind aufgrund von AH 53/124 dahin zu er¬
gänzen , dass die Widersacher Hafens nicht nur Müller in Bottighofen , son¬
dern auch solche von Schönenbaumgarten und Zuben waren

2 ) vgl . AH 42/3

Kopie - AH 53 , 293- 294 - Blatt 294v leer
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